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AMTLICHER TEIL

Mitteilungen über die Gehälter
der Lehrerinnen und Lehrer an Volksschulen

Grundgehalt: Siehe beiliegende
Tabelle, gültig ab I.Januar 1997.

Treueprämie: Art. 7a der kantonalen

Lehrerbesoldungsverordnung
(LBV):

Die Lehrkräfte haben in

Berücksichtigung der Treue und
Erfahrung anstelle einer 13.

Lohnzahlung jährlich Anspruch
auf eine Treueprämie. Diese richtet

sich nach der Anzahl Dienst¬

jahre an einer öffentlichen Schule

im Kanton Graubünden. Die

Treueprämie wird in Prozenten
eines Zwölftels der jeweils
bezogenen Jahresbesoldung wie folgt
abgestuft-

Dienst% Dienst% Dienst% Dienst% Dienst% Dienst%

jahre jahre jahre jahre jahre jahre
1 30 4 60 7 90 10 110 13 125 16 140

2 40 5 70 8 100 11 115 14 130 17 145

3 50 6 80 9 105 12 120 15 135 18 u. mehr 150

Massgebend für die Bemessung

der Ansätze sind alle seit
dem ersten Dienstantritt als

Lehrer/Lehrerin an öffentlichen
Schulen im Kanton Graubünden
geleisteten Dienstjahre. Der
Unterricht, den die Lehrkraft
während der Ausbildung am
Lehrerseminar erteilt hat, wird
jedoch nicht angerechnet. Ausnahmen

und Sonderfälle betreffend
Treueprämienanspruch regelt
Art. 7b LBV.

Besondere Sozialzulage: Fr.

2'400.- je Schuljahr (Art. 7 LBV

und Art. 24 kant. Personalverordnung).

Diese Zulage gilt ab
1.1.1995 und ersetzt die frühere
Haushaltungszulage von Fr.

2'040.-. Der Anspruch richtet sich
nach Art. 20 der Ausführungsbestimmungen

zur kant. PV, Für

Lehrkräfte, die ab 1.1.1995 keinen
Anspruch auf die besondere
Sozialzulage haben, gilt folgende
Übergangsbestimmung sinngemäss

(Art. 67 AB z. PV):

«Mitarbeitern, die auf den
1. Januar 1995 den Anspruch auf

die bisherige Haushaltungszulage

gemäss Art. 24 PV verlieren,
wird der jährliche Betrag der
alten Zulage 1995 auf Fr. 1'320.-
und 1996 auf Fr. 600- herabgesetzt.

Der Anspruch auf die bisherige

Haushaltungszulage endet
am 31. Dezember 1996.» Daraus

ergibt sich für diese Lehrkräfte
folgende Abstufung des
Anspruchs:

Schuljahr Anspruch für 4 Monate Anspruch für 8 Monate Anspruch pro Schuljahr
1 4x170.- 680.- 8x110.- 680.- 1 560.-
2 4x110.- 440.- 8x 50.- 440.- 840.-
3 4x 50.- 200.- -.- 200.-

Kinderzulage: (gültig ab 1.1.1997)
Fr. 1 '800- jährlich je Kind bis zur
Vollendung des 16. Altersjahres*
Fr. 2100- jährlich je Kind ab dem
16. Altersjahr (in Ausbildung)*.

*gem. kant. Gesetz über die
Familienzulagen

Sonderzulage: Fr. 1 '300- je Schuljahr

für Lehrkräfte an Gesamt-
schulen,1.-6. Klasse (Art. 8 LBV)
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Ansatz für die Entschädigung
der Hilfskräfte zur sprachlichen
Förderung fremdsprachiger Kinder

(Regierungsbeschluss Nr. 1461

vom 25.6.1996)

Die sprachliche Förderung
fremdsprachiger Kinder wird in Gruppen

vorgenommen, in
Ausnahmefällen im Einzelunterricht. Der
Unterricht ist in ganzen oder
halben Lektionen zu erteilen.

Die Gemeinde legt für die
Kindergärtnerinnen und Lehrkräfte
die Lektionsentschädigung für
die Förderung fremdsprachiger
Kinder fest.

Anrechenbar für die Subvention
sind je ganze Lektion für die
Volksschule pauschal Fr. 66-,
für den Kindergarten pauschal
Fr. 61 .-.



Anrechnung bisheriger Dienstjahre:

Gesetzliche Grundlage für
die Lehrkräfte an Volksschulen:
Art. 5 LBV: Dienstjahre an öffentlichen

Schulen im Kanton
Graubünden werden voll
angerechnet. Über die Anrechnung
von Dienstjahren an anderen
Schulen oder in anderen Berufen
entscheidet das Erziehungsdepartement

auf Gesuch hin. Als

Dienstjahr gilt das Schuljahr
unter der Voraussetzung, dass die
Lehrkraft während mindestens
30 Schulwochen Unterricht erteilt
hat. Absenzen gemäss Art. 8a
Abs. 1 dieser Verordnung werden
bei der Berechnung der anre¬

chenbaren Schulwochen nicht in

Abzug gebracht.

Solche Gesuche um Anrechnung
von Dienstjahren sind jeweils
rechtzeitig, wenn möglich vor
Beginn des Schuljahres, spätestens
jedoch bis Ende Januar des
laufenden Schuljahres, unter Beilage
der notwendigen Arbeitsbestätigungen

durch die Zuständige
Schulbehörde dem Departement
einzureichen.

Kantonale Pensionskasse: Das

beitragspflichtige versicherte
Gehalt für die Pensionskasse
entspricht dem Grundgehalt gemäss

kantonaler Lehrerbesoldungsverordnung,

vermindert um einen
Koordinationsabzug von 20%
dieses Grundgehaltes. Der
Koordinationsabzug beträgt im
Jahre 1997 jedoch mindestens
Fr. 15V00.-.
Versicherungskasse für die
Handarbeits- und Hauswirtschafslehrerinnen:

Das beitragspflichtige
versicherte Gehalt entspricht
dem jeweiligen Grundgehalt
nach der kantonalen
Lehrerbesoldungsverordnung, im Schuljahr

1996/97 höchstens Fr.

61 '000.-.

Chur,13.12.1996 Cf/SK

Attraktive Ausbildung für Reallehrer und
Reallehrerinnen an der
Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHS)

Am 20. Oktober 1997

beginnt ein neuer Ausbildungskurs
für Reallehrer und -lehrerinnen
an der Pädagogischen Hochschule

St. Gallen. Das Studium dauert

Amt für Volksschule und Kindergarten
Stefan Niggli

drei Semester und umfasst die
notwendigen fachwissenschaftlichen

und berufspraktischen
Bereiche. Im ersten Semester erfolgt
eine Grundausbildung, ab dem
zweiten Semester beginnt die
Spezialisierung auf einen
Fachgruppenbereich, wobei bis zum
Diplomabschluss vor allem im

berufspraktischen Bereich auch ein
breites Spektrum an Fächern im
Sinne der Allroundausbildung
angeboten wird. Die abgeschlossene

Ausbildung berechtigt zur
Lehrtätigkeit als Reallehrer oder
Reallehrerin. Aufnahmeberechtigt

sind Lehrer und Lehrerinnen
mit Primarlehrerpatent (auch Ab¬

solventinnen und Absolventen
von Lehramts- und Berufsleutekursen).

Interessenten und
Interessentinnen werden gebeten, ihre
Anmeldung bis zum 30. April
1997 an das Amt für Volksschule
und Kindergarten, Quaderstr. 17,

7000 Chur, zu richten. Da bereits
mehrere Bündner Anmeldungen
vorliegen, können wir nicht
garantieren, dass alle Interessentinnen

und Interessenten in den
Kurs 1997 aufgenommen werden
können.

Die Studien-Informationen
können beim Sekretariat des
Amtes für Volksschule und
Kindergarten (Telefon 081/257 27 36)
oder beim Sekretariat der
Pädagogischen Hochschule St. Gallen
(Telefon 071/243 94 20) bezogen
werden. Vor der definitiven
Aufnahme erfolgt ein Vorstellungsgespräch

beim Rektor der PHS.

Wahl der
vierten Kintergarten-
inspektorin

Im Sommer 1996 wurde
die vierte Stelle (Teilpensum von
50%) einer Kindergarteninspektorin

bewilligt. Im Januar 1997

hat der Vorsteher des
Erziehungs-, Kultur- und Umwelt-
schutzdepartementes Sr. Florentina

Camartin als vierte Inspektorin
gewählt.

Amt für Volksschule und Kindergarten

Wir werden Sr. Florentina
in einem der folgenden
Schulblätter den Kindergärtnerinnen,
der Lehrerschaft und den Schul-
und Kindergartenbehörden
vorstellen. Bei dieser Gelegenheit
werden wir auch die Gebietszuteilung

bekanntgeben.

Wir gratulieren Sr. Florentina

zu ihrer Wahl, heissen sie

herzlich als Kindergarteninspektorin
willkommen und wünschen

ihr viel Erfolg in ihrer
verantwortungsvollen Tätigkeit, die am
15. August 1997 beginnen wird.

SCHUL-
I BLATT
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Mitteilungen über die Gehälter
der Kindergärtnerinnen

Grundgehalt: Siehe beiliegende
Tabelle, gültig ab I.Januar 1997.

Treueprämie: Art. 7a der kantonalen

Lehrerbesoldungsverordnung
(LBV):

Die Lehrkräfte haben in

Berücksichtigung der Treue und
Erfahrung anstelle einer 13.

Lohnzahlung jährlich Anspruch
auf eine Treueprämie. Diese richtet

sich nach der Anzahl Dienst¬

jahre an einer öffentlichen Schule

im Kanton Graubünden. Die
Treueprämie wird in Prozenten
eines Zwölftels der jeweils
bezogenen Jahresbesoldung wie folgt
abgestuft:

Dienst% Dienst% Dienst% Dienst% Dienst% Dienst%

jahre jahre jahre jahre jahre jahre
1 30 4 60 7 90 10 110 13 125 16 140

2 40 5 70 8 100 11 115 14 130 17 145

3 50 6 80 9 105 12 120 15 135 18 u. mehr 150

Massgebend für die Bemessung

der Ansätze sind alle seit
dem ersten Dienstantritt als

Lehrer/Lehrerin an öffentlichen
Schulen im Kanton Graubünden
geleisteten Dienstjahre. Der
Unterricht, den die Lehrkraft
während der Ausbildung am
Lehrerseminar erteilt hat, wird
jedoch nicht angerechnet. Ausnahmen

und Sonderfälle betreffend
Treueprämienanspruch regelt
Art. 7b LBV.

Die Bestimmungen gemäss
Art. 7a und 7b gelten sinngemäss
auch für die Kindergärtnerinnen.

Besondere Sozialzulage: Fr.

2'400- je Schuljahr (Art. 7 LBV

und Art. 24 kant. Personalverordnung).

Diese Zulage gilt ab
1.1.1995 und ersetzt die frühere
Haushaltungszulage von Fr.

2'040.-. Der Anspruch richtet sich
nach Art. 20 der Ausführungsbestimmungen

zur kant. PV. Für
Lehrkräfte, die ab 1.1.1995 keinen
Anspruch auf die besondere
Sozialzulage haben, gilt folgende
Übergangsbestimmung sinngemäss

(Art. 67 AB z. PV):

«Mitarbeitern, die auf den
1. Januar 1995 den Anspruch auf
die bisherige Haushaltungszulage

gemäss Art. 24 PV verlieren,
wird der jährliche Betrag der
alten Zulage 1995 auf Fr. V320-
und 1996 auf Fr. 600.- herabgesetzt.

Der Anspruch auf die bisherige

Haushaltungszulage endet
am 31. Dezember 1996.» Daraus

ergibt sich für diese Lehrkräfte
folgende Abstufung des

Anspruchs:

Kinderzulage: Fr. V800-
jährlich je Kind bis zur Voll-

Schuljahr Anspruch für 4 Monate Anspruch für 8 Monate Anspruch pro Schuljahr
1 4x170 - 680.- 8x110.- 680,- - 1560-
2 4x110.- 440.- 8x 50.- 440.- 840.-
3 4x 50.- 200.- -.- 200.-

endung des 16. Altersjahres*; Fr.

2'100- jährlich je Kind ab dem
16. Altersjahr (in Ausbildung)*.
*gem. kant. Gesetz über die
Familienzulagen

Einsatz von Hilfskräften zur
sprachlichen Förderung
fremdsprachiger Kinder (SF)

(Regierungsbeschluss Nr. 1461 vom
25.6.1996)

Die sprachliche Förderung
fremdsprachiger Kinder wird in
Gruppen vorgenommen, in Aus¬

nahmefällen im Einzelunterricht.
Der Unterricht ist in ganzen oder
halben Lektionen zu erteilen. Die
Gemeinde legt für die
Kindergärtnerinnen und Lehrkräfte die
Lektionsentschädigung für die
Förderung fremdsprachiger Kinder

fest.

Anrechenbar für die
Subvention sind je ganze Lektion
für die Volksschule pauschal Fr.

66-, für den Kindergarten
pauschal Fr. 61.-.

Anrechnung bisheriger
Dienstjahre: Gesetzliche Grundlage

für die Kindergärtnerinnen:
Art. 5 LBV: Dienstjahre an öffentlichen

Schulen im Kanton
Graubünden werden voll
angerechnet. Als Dienstjahr gilt das

Schuljahr unter der
Voraussetzung, dass die Kindergärtnerin
während mindestens 30
Schulwochen Unterricht erteilt hat.
Absenzen für Fort- und Weiterbildung

werden nicht angerechnet.
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